








und Ansprechpartnern ein, kann es 
gelingen, sie möglichst unabhän
gig von einzelnen Personalwech
seln und Programmlaufzeiten zu 
machen. 

4.  Sind die Ziele, der Bedarf und 
der Mehrwert geklärt?

Die folgenden Leitfragen können 
bei der Klärung der Grundkonzepti
on der Alumniarbeit hilfreich sein:
» Warum will die Stiftung eine 

langfristige Beziehungspflege 
zu den Alumni aufbauen?

» Welchen Mehrwert erhofft sich 
die Stiftung (die Geschäftsfüh
rung, die Bereichsleitung, die 
Programmleiter etc.) von den 
Alumni?

» Welchen Mehrwert kann die 
Stiftung den Alumni bieten? 

» Warum interessieren sich Alum
ni nach einer Förderung für ei
nen weiteren Kontakt mit „ihrer“ 
Stiftung? 

» Welchen Nutzen versprechen 
sich die Geförderten von einem 
AlumniNetzwerk? 

» Sind die Alumni daran interes
siert, sich aktiv für die Themen 
und Programme der Stiftung zu 
engagieren? 

» Welche Veranstaltungsformate 
und Kommunikationswege pas
sen zu „unseren“ Alumni?

5.  Finden bereits Alumni-Aktivi-
täten statt? Wenn ja, wie lassen 
sich diese in die strategische 
Alumniarbeit integrieren? 

Wenn bereits von Alumni (oder Stif
tungsmitarbeitern) selbst organi
sierte Strukturen existieren, könnte 
eine Übertragung oder Integration 
in neue Formen als Angriff auf das 
Bestehende verstanden werden. 
Ein dienstleistungsorientiertes Ser
viceAngebot, das auf dem Gebiet 
selbst organisierter Strukturen und 
Aktivitäten „wildert“, läuft zudem 
Gefahr, vorhandene Eigeninitiative 
auszubremsen. Es sollte überlegt 
werden, auf welche Weise das akti
vierende und u.U. auch innovative 
Potenzial der existierenden Maß
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nahmen für die organisierte Alum
niarbeit der Stiftung genutzt und in 
diese eingebunden werden kann.

6.  Welche Kommunikations wege 
und Begegnungsformate mit 
Alumni möchte die Stiftung 
nutzen?

Bei der Entscheidung, welche Kom
munikationswege für eine virtuelle 
Begegnung und Vernetzung genutzt 
werden (Mailinglisten, Gruppen 
bei Facebook, XING, LinkedIn o.Ä.), 
sollte das tatsächliche Kommuni
kationsverhalten der Alumni be
kannt und ausschlaggebend sein. 
Bei heterogenen Alumnigruppen 
könnte sich die Einrichtung eines 
Onlineportals anbieten, das von al
len gemeinsam genutzt wird. 

Eine erfolgreiche Alumniarbeit 
wird in der Regel auch die persönli
che Begegnung der Alumni (spe
zielle Alumnitreffen, Stammtische 
o.Ä.) sowie die weitere Förderung 
im Rahmen sogar eigens für Alum

ni ins Leben gerufener Program
me umfassen. Doch Begegnung 
nur um des „Sichtreffens"Willen 
reicht i.d.R. nicht aus – weder, um 
das Interesse der Alumni über ei
nen längeren Zeitraum aufrechtzu
erhalten, noch um den finanziel
len, personellen Aufwand für ihre 
Organisation und Durchführung zu 
rechtfertigen. Ein fachlicher Input 
und Anknüpfung an klare Zielset
zungen sowie eine transparente 
Kommunikation der Erwartungshal
tungen der Stiftung und der Alumni 
an die jeweiligen Zusammenkünfte 
sollten daher abgestimmt werden 
bzw. stattfinden. 

7.  Wie können wir bei Geförderten 
frühzeitig das Interesse für die 
Alumniarbeit wecken und eine 
positive Grundhaltung dazu be-
fördern?

Die Bindung der Alumni an die Stif
tung sollte möglichst früh begin
nen, d.h., das Interesse der Stif

tung am langfristigen Kontakt zu 
ehemaligen Geförderten sollte 
nicht erst nach Programm/Förde
rende ausgedrückt werden, son
dern von vornherein kommuni
ziert werden und sichtbar sein – 
mündlich oder ganz praktisch z.B. 
durch die Einbindung von „älteren“ 
Alumni in Veranstaltungen für Sti
pendiaten, Fördernehmer o.Ä. 

Die jeweils aktiven Vertreter ei
ner Alumnigruppe, die informellen 
Leader oder auch gewählten Alum
nivertreter, haben eine besonders 
wichtige Rolle beim Aufbau ei
nes AlumniNetzwerks. Der Bezie
hungspflege zu diesen Vermittlern 
und Botschaftern sollte besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt wer
den. Die Ernennung von Vertrau
ensAlumni kann die Identifikation 
der Geförderten mit der Alumniar
beit der Stiftung erhöhen.   « « «

Checkliste

Strukturen der Alumniarbeit 
 » Soll Alumniarbeit extern oder intern verortet sein?
 » Gibt es eine zentrale Stelle oder erledigt jeder Projekt oder Programmmanager Alumniarbeit im 

Rahmen des regulären Projektmanagements bzw. der Betreuung z.B. von Stipendiaten?
 » Gibt es sowohl eine zentrale Stelle mit gewissen Zuständigkeiten als auch Aspekte der 

 Alumniarbeit, die im Projekt erledigt werden? Wenn ja, wie können zentrale Stelle und Projekt 
am besten zusammenarbeiten, um Widersprüche und Doppelstrukturen zu vermeiden?

 » Wie sieht die Schnittstellenarbeit aus, insbesondere zur Kommunikation (Newsletter) und 
 Datenpflege? 

 » Sollen Dienstleister eingebunden werden? (Eine zentrale Stelle schließt eine externe Stelle 
nicht aus.)

 » Soll eine Selbstorganisation durch Alumni gestärkt werden? (Welche Strukturen der Selbstorga
nisation (Stammtisch, informelle Gruppe, Verein) bieten sich an?) 

 » Stimmen die Ziele der Stiftung mit dem Selbstverständnis der selbstorganisierten Gruppe über
ein? (z.B. Priorität der Vernetzung der Alumni untereinander vs. Fokus auf Mitwirkung an Stif
tungsinteressen)

Checkliste 

Angebote für Alumni
 » Alumni zu Veranstaltungen 

der Stiftungen einladen
 » Alumni in unterschiedli

chen Rollen in Projekte / 
 Programme der  Stiftung 
 einbinden

 » Qualifikationsveranstal
tungen anbieten

 » Bildung von thematischen 
und regionalen Gruppen 
unterstützen

 » Mentoringprogramme und 
Angebote zur Karriere
planung

 » Eigene Projekte der  Alumni 
fördern
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Thema

Seminare 295 Euro* / 395 Euro

EUFördermittel für Stiftungen Berlin 07.02.2017
Stiftungsmanagement: die Grundlagen Berlin / München 14.02.2017 / 20.06.2017
Eventmanagement in Stiftungen Berlin 21.02.2017
Basiswissen Stiftung: Gemeinnützigkeit, Spenden und Steuern München / Bonn 21.03.2017 / 07.11.2017
Nachhaltige Kapitalanlage Berlin 29.03.2017
Basiswissen Stiftung: Rechnungslegung und Prüfung Berlin / München 03.05.2017 /16.10.2017
Neu in einer Stiftung Frankfurt 27.06.2017
Stiftungen im Zivil und Steuerrecht Stuttgart 29.06.2017
Stiftungsmanagement: die Grundlagen Hamburg / Stuttgart 14.09.2017 / 19.10.2017
Geschäftsführung von Stiftungen Berlin 28.09.2017
Gestaltung und Analyse von Jahresabschlüssen München / Berlin 17.10.2017 / 9.11.2017

Workshops 550 Euro* / 675 Euro

Krisenkommunikation: sofort handlungsfähig im Falle einer Krise Berlin 22.–23.06.2017
Projektmanagement in Stiftungen: 
Methoden zur Planung, Management, Evaluation

Berlin 12.–13.09.2017

Fundraising für Stiftungen: Großspender gewinnen Berlin 23.–24.10.2017

Webinare 50 Euro* / 65 Euro

EUFördermittel für Stiftungen 24.01.2017
Auf allen Kanälen 07.02.2017
Verantwortlichkeit und Haftung von Stiftungsorganen 07.03.2017
Dreiteiler: Vermögensmanagement, Impact Investing, Immobilien 21.03.2017 / 04.04.2017 / 12.09.2017
Familienstiftungen 09.05.2017
Die Stiftung als Erbin 13.06.2017
Möglichkeiten bei Niedrigzins und drohender Insolvenz 04.07.2017 
Compliance in Stiftungen Oktober
Personalmanagement in Stiftungen: Hauptamt und Ehrenamt November

Foren 345 Euro* / 445 Euro

Jahresforum Stiftungen: Das jährliche Update zu
Recht, Steuern, Rechnungslegung, Vermögensanlage

Düsseldorf 20.02.2017

Kongresse
5. Alumni Konferenz Leipzig 16.05.2017

Modularer Zertifizierungslehrgang: Stiftungsmanager 3.300 Euro* / 3.800 Euro

Modul 1: Stiftungsrecht Berlin / Essen** 03.–04.03. / 01.–02.09.2017**
Modul 2: Stiftungssteuerrecht Berlin / Essen** 24.–25.03. / 22.–23.09.2017**
Modul 3: Rechnungslegung und Vermögensanlage Berlin 07.–08.04. / 20.–21.10.2017
Modul 4: Stiftungsmanagement Berlin 05.–06.05. / 10.–11.11.2017
Modul 5: Stiftungsmanagement Berlin 26.–27.05. / 24.–25.11.2017
 Prüfung Berlin 27.–28.06. / 18.–19.12.2017
Zusatzmodul Stiftungsberater Berlin 13.–14.10.2017

Blocklehrgänge 4.650 Euro* / 5.150 Euro

Winterakademie Stiftungsmanager Berlin 06.02.–16.02.2017 
 Prüfung Berlin 20.–21.03.2017
Sommerakademie Stiftungsmanager Berlin 14.08.–24.08.2017
 Prüfung Berlin 25.–26.09.2017
Herbstakademie Stiftungsberater Berlin 08.10.–14.10.2017
 Prüfung Berlin 13.–14.11.2017

OnlineKurs Stiftungsberater
Frühjahrskurs (1mal pro Woche über 10 Wochen) 2.03.–04.05.2017
 Prüfung Berlin 27./28.06.2017
Herbstkurs (1mal pro Woche über 10 Wochen) 07.09.–26.10.2017
 Prüfung Berlin 13./14.11.2017

Deutsche StiftungsAkademie Fortbildungen 2017

Anmeldung und Kontakt
Dr. Andrea Rudolph  |  Geschäftsführende Akademieleiterin  |  Deutsche StiftungsAkademie
Haus Deutscher Stiftungen  |  Mauerstr. 93  |  10117 Berlin
Telefon (030) 89 79 47–47  |  Fax (030) 89 79 4781  |  andrea.rudolph@stiftungen.org  |  www.stiftungsakademie.de
Die Deutsche StiftungsAkademie ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen und des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft.

Stand: November 2016
* Ermäßigter Preis für Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen und des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft.
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» » »   Ein Förderverein kann ein 
effektives und schlankes Förder
instrument auf finanzieller, ideel
ler und tatkräftiger Ebene sein, wie 
die Stiftung Freilichtmuseum am 
Kiekeberg zeigt. Der bereits 1989 

gegründete Förder
verein verfolgte ein zu 
damaliger Zeit innova
tives Ziel: die Bürger 
an ihr Heimatmuseum 
zu binden, das sich 
seinerzeit noch nicht 
in der Trägerschaft ei
ner Stiftung befand. 
Das Einwerben von 
Geldspenden stand 
zunächst im Vorder
grund. Erst in den Fol
gejahren entwickelte 
sich ein partizipativer 
Ansatz. Ein einschnei
dendes Signal für die 
Selbstständigkeit und 
Verantwortung des 
Museums war 2003 
die Gründung der 
operativen Stiftung 

Freilichtmuseum am Kiekeberg. Der 
Förderverein blieb als eigenstän
dige rechtliche und wirtschaftliche 
Einheit der starke Rücken des Mu
seums.

Heute ist der Förderverein mit 
inzwischen 11.900 Mitgliedern aus 
der Arbeit nicht wegzudenken: Er 
führt die Museumsläden als autar
ke Wirtschaftsbetriebe, verpachtet 
die Gastronomie, trägt ein eigenes 
Museum und finanziert Objektan
käufe, Publikationen oder Restau
rierungen. Viele Mitglieder betei
ligen sich an Spendenaufrufen für 
größere Projekte oder werden z.B. 
Paten für Mobiliar. Der Förderver
ein ist ein kommunikativer Motor 
auch über die Region hinaus und 
fungiert als Bindeglied für über 310 
Ehrenamtliche, die sich in den Mu
seen engagieren.

Ein Picasso für das 
 Stiftungs kapital
So war auch die Idee eines Ehren
amtlichen der Ausgangspunkt für 
eine besondere Spendenaktion. Er 
stellte eine Grafik von Pablo Picas
so zur Verfügung, deren Verkaufs
erlös ins Stiftungskapital fließen 
sollte. Die Vorstände von Stiftung 
und Förderverein spannen den Fa
den weiter: Sie wollten die Mitglie
der einbinden und die Fördererge
meinschaft stärken. Der Verein ver
loste die Grafik daher unter seinen 
Mitgliedern zugunsten der Stiftung. 
Dafür kauften die Mitglieder beim 
jährlichen Fördervereinsfest Lose 
zu je 2 Euro. Insgesamt ergab die 

Gemeinschaftsaktion 1.600 Euro 
für das Stiftungskapital. Die Gra
fik war zuvor von einem Kunstsach
verständigen auf 400 Euro taxiert 
worden.

Über den Erlös hinaus hatte die 
Verlosungsaktion weitere positi
ve Effekte: Viele Mitglieder sahen 
es als Chance, mit einem kleinen 
Beitrag das Stiftungskapital zu un
terstützen – noch dazu als sicht
barer Teil der Gemeinschaft. Auch 
kommunikativ war die Aktion ein 
großer Erfolg: Regionale Medien 
berichteten im Vorfeld und im An
schluss; positive Resonanz gab es 
zudem von Politikern, Besuchern, 
Museumskollegen und Wirtschafts
vertretern. Die Verlosung bot die 
ideale Chance, die starke Zusam
menarbeit zwischen Förderverein 
und Stiftung zu erklären.

Jeder Cent zählt
Stiftung und Förderverein kommu
nizieren bereits seit einiger Zeit 
beide Rechtsformen, ihren jeweili
gen Nutzen und auch den Förder
bedarf – und verbreiten Vorschläge, 
wie insbesondere das Stiftungska
pital auch in kleinen Schritten wei
ter aufgebaut werden kann. Ver
einsmitglieder, die den langfristi
gen Nutzen des Stiftungskapitals 
erkennen, entwickeln selbststän
dig Ideen. Sie sammeln Geld statt 
Geschenke zu ihrer goldenen Hoch
zeit oder bedenken die Stiftung in 
ihrem Testament. Auch öffentliche 
Spendenveranstaltungen werden 
umgesetzt, oft kommunikativ von 

fundraiSing

Gemeinsam zum Ziel
Förderverein und Stiftung: Partner in Kommunikation und Finanzierung 

mArion junKer  
leitet seit 2006 die Abteilung PR + Marketing 
der Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg. 
Sie studierte Angewandte Kulturwissenschaf
ten und arbeitet seit 1997 in den Bereichen 
Museum und Journalistik. Sie ist Mitglied 
im Arbeitskreis Museumsmanagement, 
im Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit des 
Deutschen Museumsbundes und ist Lehr
beauftragte der Universität Hamburg.

Weitere Informationen  
junker@kiekeberg-museum.de 
www.kiekeberg-museum.de
 

Praxisbeispiel

Förderverein des Freilichtmuseums 
am Kiekeberg e.V.
Gründung: 11.10.1989
Gründungsmitglieder: 9
Mitgliederzahl: 11.900
Mindestbeitrag: 45 Euro / 70 Euro / 200 Euro (Firmen)
Ehrenamtliche: 310
www.foerderverein-kiekeberg.de
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der Stiftung begleitet, vom Kuchen
basar bis zu Firmenjubiläumsak
tionen. Als zielführend erwies 
sich, dass die Stiftung immer offen 
selbst für geringe Zuwendungsbe
träge ist. Aber auch Zustiftungen 
und umfangreiche Erbschaften ha
ben sich aus den Kontakten über 
den Förderverein ergeben. Ein wei
terer, wichtiger Aspekt: Die Mitglie
der haben ihre Zustimmung erteilt, 
dass der Verein Überschüsse nut
zen darf, um das Stiftungskapital 
weiter aufzubauen.

Der Förderverein als 
 starker  Rücken
Weitere Vorteile eines Förderver
eins, die über finanzielles und eh
renamtliches Engagement ihrer 
MItglieder herausgehen, sind die 
Verankerung in der Gesellschaft, 
die Nähe zu aktuellen Ideen und 
Sorgen der Besucher, eine starke 
Wirkung als Botschafter in der in
terpersonalen Kommunikation, ein 
hohes Maß an Loyalität und ein 
nicht zu unterschätzender Rückhalt 

in Not und Krisenzeiten. Doch die 
„Gemeinschaft Förderverein“ will 
gepflegt sein: Es gilt, Empfindlich
keiten zu berücksichtigen, Verän
derungen (im Verein und auch im 
Stiftungsumfeld) zu erklären und 
eine Dynamik zu fördern, die jedes 
Mitglied mitnimmt. In finanzieller 
Hinsicht ist zudem eine mögliche 
Konkurrenzsituation um Zuwen
dungen zu bedenken. 

Ein Verein ist kein Selbstläufer. 
Der Vereinsvorstand, aber auch die 
Leitung der Stiftung müssen sich 
persönlich für einen vitalen Ver
ein engagieren und ihn gemeinsam 
weiterentwickeln. Dies bedarf Zeit 
und Energie – die handelnden Per
sonen müssen von der Vereinsidee 
überzeugt sein und sie mit Nach
druck kommunizieren. Beim Frei
lichtmuseum am Kiekeberg ist dies 
eine Erfolgsgeschichte.   « « «

Praxistipps

Wie Sie Mitglieder von Fördervereinen binden 
 » Arbeiten Sie in allen Bereichen eng mit dem Verein zusammen.
 » Kommunizieren Sie stets transparent und verbindlich mit Ihren 

 Mitgliedern. 
 » Setzen Sie aufseiten der Stiftung einen verlässlichen Ansprech

partner für Vereinsmitglieder ein.
 » Mitglieder sollten einen realen Mehrwert erhalten.
 » Führen Sie den Verein als sozialen Ort mit Begegnungen.
 » Kommunizieren Sie die Vereinsleistungen in der Öffentlichkeit.
 » Schaffen Sie ein verbindendes Signal für die Gemeinschaft   

(z.B. ReversAnstecker).
 » Zeigen Sie Ihre Wertschätzung durch Besonderheiten und 

 Überraschungen.
 » Sorgen Sie für externe Anerkennung der Vereinsleistungen durch 

Auszeichnungen und Preise.

16. und 17. februar 2017
goethe-universität
frankfurt am main

Großspenden-
Fundraising

Fachwissen, Vertiefung und Impulse zum Thema

Erfahrungsaustausch zwischen Fundraising-Profi s
aus ganz Deutschland

informationen und anmeldung

www.fundraising-symposium.de

eine veranstaltung des in zusammenarbeit mit

keynote-speaker

ken burnett

freundlich unterstützt von

Eigenanzeigen Symposium 2017.indd   4 15.11.2016   17:17:47
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StiftungsWelt: Online oder offline – 
welche Form der Kommunika tion 
hat aus juristischer Sicht mehr 
Fußangeln?
Nikolaus Bertermann: Rechtlich 
unterscheiden sich die Anforde
rungen gar nicht so grundlegend, 
wobei beide Formen der Kommu
nikation natürlich auch speziel
le Anforderungen haben. Aber 
wenn ein Foto oder ein Text oh
ne entsprechende Nutzungsrech
te verwendet wird, bestehen in 
beiden Fällen Unterlassungs und 
Schadenersatz ansprüche; da spielt 

die Form der Kommu
nikation keine Rolle.

Wo liegen die beson-
deren Gefahren bei 
der Kommunikation 
im Internet?
Bei der OnlineKom
munikation gibt zwei 
besondere Gefah
ren: Zum einen ist die 
Technik nicht immer 
leicht zu beherrschen 
– schon ein falscher 
Klick kann schwerwie
gende Folgen haben. 
Die zweite Gefahr ist 
zugleich die größ
te Chance der On
lineKommunikation: 
Man kann mit kleinem 
Budget eine immen

se Reichweite für eine Veröffentli
chung erzielen. Allerdings ist diese 
Reichweite schwer zu kontrollie
ren und die Weiterverbreitung kann 
häufig nicht mehr verhindert wer
den, wenn Inhalte erst einmal im 
Internet veröffentlich worden sind.

Dürfen Fotos, die z.B. eine Mit-
arbeiterin der Stiftung auf einer 
 Veranstaltung gemacht hat, ein-
fach auf der Internetseite oder 
im Jahresbericht veröffentlicht 
 werden?
Zunächst ist es wichtig zu unter
scheiden: Es gilt sowohl die Rechte 
der Fotografin zu achten als auch 
die Persönlichkeitsrechte der ab
gebildeten Personen. Wenn die Fo
tografin Ihnen die erforderlichen 
Nutzungsrechte für die Veröffentli
chung im Internet, den Abdruck im 
Jahresbericht oder auch eine Veröf
fentlichung auf SocialMediaPlatt
formen einräumt, bestehen inso
weit keine Probleme.

Was gilt hinsichtlich der 
 abgebildeten Personen?
Hier kommt es darauf an, ob die 
dokumentierte Veranstaltung ein 
„Ereignis der Zeitgeschichte“ oder 
eine – öffentlich zugängliche – 
„Versammlung“ ist. Den Deutschen 
StiftungsTag würde ich z.B. sowohl 
als Ereignis der Zeitgeschichte ein
stufen als auch als Versammlung. 
Insofern dürfen Bilder, die diese 
Veranstaltung dokumentieren, oh
ne Einwilligung der Abgebildeten 

veröffentlicht werden. Eine Sitzung 
von wenigen Personen wäre hinge
gen in der Regel weder ein Ereignis 
der Zeitgeschichte noch eine öf
fentlich zugängliche Versammlung.

Wo verläuft hier die Grenze?
Starre Regeln lassen sich leider 
nicht aufstellen, man muss sich 
tatsächlich die jeweilige Veranstal
tung ansehen. Auch die Art und die 
Reichweite der Veröffentlichung 
spielt eine Rolle, denn das Privileg 
für die Dokumentation von Zeitge
schehnissen und Versammlungen 
gilt nur, wenn nicht berechtigte In
teressen der Abgebildeten entge
genstehen. Gerade bei Werbung 
kann es hier Konflikte geben, aber 
auch bei besonderen Veranstal
tungen: Die Jubiläumstagung der 
Anonymen Alkoholiker wäre mögli
cherweise sowohl ein Ereignis der 
Zeitgeschichte als auch eine öffent
liche Versammlung, der Veröffent
lichung von Bildern einer solchen 
Veranstaltung würden aber wohl 
die berechtigten Interessen der Ab
gebildeten entgegenstehen, die 
sich ja ausdrücklich einer Organi
sation angeschlossen haben, der 
die Anonymität der Betroffenen be
sonders wichtig ist. 

Wie sollten Stiftungen damit in der 
Praxis umgehen?
Man muss die Veranstaltung und 
ihre Bedeutung bewerten, die In
teressen der Abgebildeten und die 
Reichweite der Berichterstattung. 

niKolAus berTermAnn  
ist Fachanwalt für ITRecht und zertifizierter 
Datenschutzauditor (TÜV) im Berliner Büro 
der Kanzlei SKW Schwarz Rechtsanwälte. 
Neben Unternehmen berät er Stiftungen 
und NGOs in allen Rechtsfragen der Digita
lisierung und des Datenschutzes. Er hält zu 
diesen Themen auch regelmäßig Vorträge, 
u.a. auf dem Deutschen StiftungsTag.

Weitere Informationen  
n.bertermann@skwschwarz.de

 

im interview

StiftungSkommunikation

Rechtssicher kommunizieren
Persönlichkeitsrecht, Urheberrecht und Datenschutz: Worauf Stiftungen 
bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit achten sollten, verrät Rechtsanwalt 
Nikolaus Bertermann im Interview

interview: iriS rodriguez
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Ein einfacher Rat ist es, die Teil
nehmer solcher Veranstaltungen 
bereits im Vorfeld über die Foto
dokumentation und die geplan
te Veröffentlichung zu informieren 
(z.B. in der Einladung und im Pro
gramm). Die beauftragten Foto
grafen sollten außerdem sensibel 
reagieren, wenn sich jemand von 
der Kamera wegdreht und erkenn
bar nicht fotografiert werden möch
te. Es ist auch empfehlenswert, die 
Teilnehmer nicht ununterbrochen 
zu fotografieren, sondern auch ein
mal Ruhe walten zu lassen – die 
Dokumentation soll ja der Veran
staltung dienen und nicht die Ver
anstaltung der Dokumentation.

Inwieweit dürfen Fotos, die 
aus der Projektarbeit stammen, 
 veröffentlicht werden? 
Veranstaltungen zu Projekten wie 
z.B. Eröffnungen oder Feste können 
Ereignisse der Zeitgeschichte oder 
Versammlungen sein. Eine fotogra
fische Projektdokumentation für 
rein interne Zwecke ist regelmäßig 
zulässig, aber vor einer Veröffent
lichung muss immer die Einwilli
gung der Abgebildeten eingeholt 
werden. Bei Kindern müssen (alle) 
Erziehungsberechtigten die Einwil
ligung erteilen. Achten Sie immer 
darauf, Einwilligungserklärungen 
nach einem einheitlichen System 
zu archivieren.

Erlischt die Einwilligung mit dem 
Tod des Abgebildeten? 
Nein. Die Einwilligung in die Nut
zung von Bildern ist grundsätzlich 
unbefristet und erlischt nicht mit 
dem Tod. Anders als Einwilligun
gen in die Nutzung personenbe
zogener Daten kann eine Einwilli
gung in die Bildnutzung auch nicht 
ohne besonderen Grund widerru
fen werden. Andernfalls müssten 
ja u.U. Bücher und Broschüren ein
gestampft werden, wenn ein Abge
bildeter die Einwilligung widerruft. 
Allerdings dürfen die Nutzungs
zwecke nicht verändert werden und 
Einwilligungen können auch befris
tet erteilt werden.

Die Privatbank mit dem Stiftungskontor. 
Mehr Informationen:

 Tel.: 040 82 22 31 63
 www.sutorbank.de/stiftungen

…aber nicht von selbst. Wir helfen Ihnen,
Ihre Stiftungsgelder zu sichern und zu mehren.

Rendite trotz Null-Zins. Geht doch.

DIE PRIVATBANK FÜR ALLE.

Anzeige StiftungSpartner
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Wie sieht es bei Landschafts-
bildern aus, z.B. für die Internet-
seite, in denen Unbekannte mit 
auf dem Bild sind?
Wenn Personen auf einem Land
schaftsbild nur „Beiwerk“ sind, 
dann dürfen Sie das Bild veröffent
lichen, ohne dass eine Einwilligung 
der abgebildeten Personen vorlie
gen muss. Entscheidend ist der Ge
samteindruck des veröffentlichten 
Bildes, d.h., wenn Sie einen Aus
schnitt aus dem Landschaftsbild 
auswählen und vergrößern und 
dadurch die Person mehr als nur 
Beiwerk wird, erlischt das Recht zur 
Veröffentlichung ohne Einwilligung 
der abgebildeten Person.

Wann muss ein Fotograf genannt 
werden, wann nicht?
Fotografen haben grundsätzlich 
ein Recht auf Namensnennung bei 
jeder Veröffentlichung. Sie dürfen 
auch bestimmen, wie die Nennung 
zu erfolgen hat. Daher ist es rat
sam, mit jedem Fotografen eine 
ausdrückliche Vereinbarung zur Ur
hebernennung und deren Form zu 
treffen. Der Fotograf kann auf diese 
Nennung verzichten oder sein Ein
verständnis geben, dass die Nen
nung an einem zentralen Ort (z.B. 
im Impressum) erfolgt. Besteht kei
ne Vereinbarung, sollte der Urhe
ber immer im unmittelbaren räum
lichen Zusammenhang genannt 
werden, notfalls durch Text im Bild.

Macht es einen Unterschied, 
ob Fotos gedruckt oder digital 
 genutzt werden? 
Sie müssen in beiden Fällen sicher
stellen, dass Sie die entsprechen
den Nutzungsrechte haben. Ach
ten Sie darauf, dass bei der Verein
barung zur Nutzung alle denkbar 
sinnvollen Nutzungen mit genannt 

werden. Dazu vielleicht ein typi
sches Beispiel: Wenn Sie zum Fo
tografen gehen und Bewerbungs
fotos machen lassen, dann dür
fen Sie die Bilder für Bewerbungen 
(ggf. auch per EMail) benutzen, 
aber nicht als Autorenfoto neben 
einem Beitrag oder als Profilbild 
auf SocialMediaPlattformen! Die
se Rechte muss der Fotograf Ihnen 
ausdrücklich einräumen.

Social-Media-Plattformen fordern 
beim Upload eines Fotos Nut-
zungsrechte ein. Was ist zu beach-
ten? Werden dabei Bildrechte z.B. 
an Facebook abgetreten?
In der Tat lassen sich Plattformen 
häufig sehr umfassende Rechte an 
den Bildern einräumen. Ob diese 
Klauseln rechtlich wirksam sind, ist 
umstritten. Sie verlieren mit dem 
Upload nicht ihre eigenen Rechte, 
können aber ggf. eine Weiterver
breitung nicht mehr kontrollieren. 
Achten Sie daher vor allem dar
auf, dass die Fotografen und die 
betroffenen Personen Ihnen das 
Recht eingeräumt haben, die Fotos 
(auch) über am besten konkret be
nannte Social Media Plattformen 
zu verbreiten.

Worauf müssen Stiftungen achten, 
die Besucher ihrer Internetseite 
mit Tools analysieren?
Bei der Analyse des Nutzerverhal
tens auf einer Internetseite wird 
häufig (auch) die IPAdresse des 
Besuchers genutzt. Diese gilt als 
personenbezogenes Datum und 
unterliegt damit den strengen Re
gelungen des Datenschutzes. Wird 
ein Dienstleister mit der Analyse 
beauftragt (z.B. Google oder Ado
be), muss in aller Regel eine „Ver
einbarung zur Auftragsdatenverar
beitung“ abgeschlossen werden – 

dafür bieten die Dienste in der Re
gel Muster an. Bei Google Analytics 
muss unbedingt die Anonymisie
rungsfunktion („anonymize_IP“) 
aktiviert werden.

Wie sieht das bei den sogenannten 
Cookies aus?
Werden für die Analyse auch Coo
kies eingesetzt, ist darüber in der 
Datenschutzerklärung aufzuklären. 
Es bedarf außerdem einer Möglich
keit zum Optout. Sehr zu emp
fehlen ist ein deutlicher Hinweis 
auf die Nutzung von Cookies z.B. 
durch einen InfoBalken, der sich 
am Rand der Internetseite einblen
det. Ein solcher Hinweis muss ei
nen Link zur Datenschutzerklärung 
enthalten und einen Button zum 
Ausblenden, z.B. „OK“ oder „Ver
standen“ oder „Ausblenden“; bit
te nicht „Einverstanden“. Achten 
Sie darauf, dass der Hinweis keine 
wichtigen Angaben verdeckt (z.B. 
den Link zum Impressum).

Wie nehme ich rechtssicher 
 Abonnenten in einen Newsletter-
verteiler auf?
Sie sollten immer das sogenannte 
DoubleOptinVerfahren verwen
den. Dabei erhält der Interessent 
eine möglichst neutral gehaltene 
EMail an die eingetragene Adresse 
und wird aufgefordert, das Abon
nement über einen Link zu bestä
tigen. Nach erfolgter Bestätigung 
können Sie sicher sein, dass der 
Empfänger den Newsletter tatsäch
lich erhalten möchte. Wird der Link 
nicht geklickt, müssen Sie die an
gegebene Adresse löschen und 
dürfen keinen Newsletter schi
cken.   « « «
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» Die Kompetenz und die Ideen unserer mehr als 230 Partner  
ermöglichen und ergänzen die Arbeit für unsere Mitgliedsstiftungen.  
Sie machen Angebote, liefern Erkenntnisse und helfen bei der  
Orientierung – und gestalten als Premiumpartner auch aktiv die  
Bewältigung großer Herausforderungen für Stiftungen mit. Partner 
des Bundesverbandes zu werden, ist eine kluge Investition für  
sich selbst und für die Gesellschaft.
Felix Oldenburg, Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen

Die Premiumpartner des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen:

Die Stiftungspartner und ihre Dienstleistungen  
finden Sie über die Stiftungspartner-Suche unter 
www.stiftungen.org/stiftungspartner
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Neue Premiumpartner 2017:

Über 230 Unternehmen haben im vergangenen Jahr mit ihrem  
Beitrag den Bundesverband Deutscher Stiftungen unterstützt.  
Als Stiftungspartner sind sie wichtige Dienstleister für Stiftungen  
und fördern die Vernetzung unserer Mitglieder. Gemeinsam  
gehen wir die Herausforderungen im Stiftungswesen an.
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Keine Gemeinnützigkeit einer 
Stiftung bei maßgeblichem 
Eigeninteresse des Stifters
(BFH, Beschluss vom 24.05.2016 
– V B 123/15)

auf einen blick 
Voraussetzung für die Anerken-
nung satzungsmäßiger Stiftungs-
zwecke als gemeinnützig ist u.a. 
die Selbstlosigkeit der Zweckver-
folgung. Ein Verstoß gegen dieses 
in § 55 Abs. 1 AO festgeschriebene 
Gebot der Selbstlosigkeit liegt vor, 
wenn im Rahmen des Stiftungs-
handelns das eigennützige bzw. 
eigenwirtschaftliche Interesse des 
Stifters im Vordergrund steht.

Die Beschwerdeführerin, eine Stif
tung bürgerlichen Rechts,  wurde 

im April 2011 von den 
Eheleuten A und B 
gegründet und mit 
Kunstwerken aus dem 
Eigentum der Stifter 
ausgestattet. Nach ei
ner vorläufigen Aner
kennung der Gemein
nützigkeit durch das 
Finanzamt – dem Be
schwerdegegner – im 
Juli 2011 beschaffte 
die Stiftung im Grün
dungsjahr sowie in 
2012 weitere Bild
kunstwerke. Daneben 
begleitete sie Kunst
projekte, gewährte 
Stipendien und prä

sentierte vereinzelt Kunstwerke im 
Rahmen temporärer Ausstellungen. 
Nach Eingang der Steuererklärung 
2011 bestätigte der Beschwerde
gegner im Mai 2013 zunächst die 
Gemeinnützigkeit der Beschwerde
führerin, die auf gleichzeitige Rück
frage durch den Beschwerdegegner 
als Lager ort der Bilder die  private 
Wohnadresse der Stifter nannte. 
Als der Beschwerdegegner darauf
hin im September 2013 ankündig
te, die Gemeinnützigkeit rückwir
kend zu versagen, da die Bilder 
den Verfügungsbereich der Stifter 
nie verlassen hätten, teilte Herr 
A mit, die Bilder würden seit Juli 
2013 in einer hierfür eigens ange
mieteten Wohnung in der Nähe der 
Wohnräume der Eheleute gelagert.

Dennoch erkannte das Finanz
amt der Stiftung im Juli 2014 die 
Gemeinnützigkeit für die  Jahre 
2011 und 2012 rückwirkend ab 
und erließ abgeänderte Steuerbe
scheide. Die hiergegen gerichte
te Sprungklage der Stiftung lehn
te das Finanzgericht Thüringen (FG 
Thüringen, Urteil vom 26.02.2015 
– 1 K 487/14, npoR 2016, 171 ff.) zu
mindest hinsichtlich des Streitjah
res 2012, dessen Steuerbescheid 
im Gegensatz zum Steuerbescheid 
2011 noch nicht in Bestandskraft 
erwachsen war, als unbegründet 
ab und qualifizierte die Stiftung 
mangels selbstlosem Handeln ge
mäß § 55 Abs. 1 AO als nicht ge
meinnützig.

Diesem pflichtet der Bundes
finanzhof (BFH) als Beschwerde  in

stanz im zusätzlich von der Stif
tung angestrengten Verfahren zur 
Aussetzung der Vollziehung des 
abgeänderten Steuerbescheids 
2012 bis zum endgültigen Verfah
rensabschluss bei. Die Vorinstanz 
habe zu Recht angenommen, dass 
das eigennützige bzw. eigenwirt
schaftliche Interesse der Stifter im 
Vordergrund des Handelns der Be
schwerdeführerin gestanden habe. 
Zutreffend habe das FG festgestellt, 
dass sich durch die Stiftungsgrün
dung und den damit einhergehen
den dauerhaften Entzug der privat 
angeschafften Kunstwerke aus dem 
Privatvermögen der Stifter faktisch 
nichts daran geändert habe, dass 
der Stifter A in erster Linie seinem 
bereits seit Jahren bestehenden 
und ausgelebten  Eigeninteresse 
am Sammeln und Besitzen von 
Kunstgegenständen nachging, da 
er nach wie vor unmittelbaren Be
sitz an den Kunstwerken zunächst 
in den eigenen Wohnräumen, ab 
Juli 2013 in einer nahegelegenen 
Wohnung gehabt habe. Die Allge
meinheit hingegen habe in dieser 
Zeit kaum Nutzen von den Kunst
werken gehabt, die nur verein
zelte und temporäre öffentliche 
Ausstellung einzelner Kunstwerke 
bedeute gerade keine dauerhafte 
Einschränkung bzw. Aufgabe der 
eigennützigen Stiftermotive zur 
Aufrechterhaltung und zum Ausbau 
der Kunstsammlung. Zudem gehen 
der Einwand der Beschwerdefüh
rerin, Ausstellungen von Kunst
werken bedürften eines großen 

StiftungSrecht

Aktuelle Verfügungen und Urteile
Für Sie zusammengestellt am Institut für Stiftungsrecht und das Recht der 
Non-Profit-Organisationen der Bucerius Law School, Hamburg

KAThrin Wrede  
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für Stiftungsrecht und das Recht der 
NonProfitOrganisationen in Hamburg.

Weitere Informationen  
www.law-school.de  
www.hamburger-tage.net 
www.npoR.de 
www.tertiusonline.de
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zeitlichen Vorlaufs, und der Ver
weis auf das erst kurze Bestehen 
der Stiftung nach Ansicht des BFH 
fehl. Zwar erkennt der BFH an, dass 
auch vorbereitende Tätigkeiten ei
ner neu gegründeten Körperschaft 
für eine Steuerbefreiung ausrei
chen (BFH, Urteil vom 23.07.2003 
– I R 29/02), dies ändere jedoch 
nichts daran, dass im Hinblick auf 
den Satzungszweck die Voraus
setzung der Selbstlosigkeit erfüllt 
sein müsse, woran es im Streitfall 
mangele.

Steuerfreiheit der Beteiligungs-
erträge gemeinnütziger Körper-
schaften aus gewerblich gepräg-
ten Personengesellschaften
(BFH, Urteil vom 18.02.2016 – V R 
60/13)

auf einen blick 
Beteiligt sich eine gemeinnützige 
Stiftung an einer gewerblich ge-
prägten vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft, unterhält 
sie auch dann keinen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb, wenn die 
Personengesellschaft zuvor origi-
när gewerblich tätig war.

Die Klägerin ist eine als gemein
nützig anerkannte rechtsfähige 
Stiftung, die infolge eines Erbfalls 
im Jahr 2011 an einer GmbH & Co. 
KG beteiligt ist. Diese KG betrieb 
ursprünglich einen Schuhwaren
einzelhandel, beendete diese Tä
tigkeit jedoch zum 30.06.2006 und 
veräußerte alle Filialen. Seitdem 
besteht die einzige wirtschaftliche 
Betätigung der KG in der Vermie
tung des mittlerweile umgebauten 
ehemaligen Wohn und Geschäfts
hauses an gewerbliche bzw. Woh
nungsmieter. Die Klägerin behan

delte ihre KGBeteiligung zunächst 
als steuerpflichtigen wirtschaftli
chen Geschäftsbetrieb und das Fi
nanzamt setzte für das Streitjahr 
2011 Körperschaftsteuer fest. Infol
ge eines für die Klägerin vorteilhaf
ten Urteils des BFH vom 25.05.2011 
– I R 60/10 (npoR 2011, 90 f.), in 
dem der Senat festgestellt hat, 
dass die Beteiligung einer gemein
nützigen Stiftung an einer gewerb
lich geprägten vermögensverwal
tenden Personengesellschaft kei
nen wirtschaftlichen Geschäftsbe
trieb i.S.d. § 14 AO darstellt, macht 
die Klägerin die Steuerfreiheit ihrer 
Beteiligungserträge geltend. 

Ebenso wie das vorinstanzliche 
FG Niedersachsen mit Urteil vom 
10.10.2013 – 10 K 158/13 gibt der 
BFH der Klägerin Recht. Dass rein 
vermögensverwaltende Tätigkeiten 
– wie die der KG – nicht dem wirt
schaftlichen Geschäftsbetrieb zu
zuordnen seien, folge bereits aus 
dem Zweck der Besteuerung von 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrie
ben, der in der Wettbewerbsneu
tralität liege und für vermögens
verwaltende Tätigkeiten unerheb
lich sei. 

An dieser Einschätzung ändere 
auch die Tatsache nichts, dass die 
KG ursprünglich eine rein gewerb
liche Tätigkeit ausgeübt hat. Denn 
zum einen seien die Betriebsver
pachtungsgrundsätze, nach denen 
ein Betrieb im Falle einer Verpach
tung unter bestimmten Vorausset
zungen fortgeführt wird, nicht an
zuwenden. Eine Betriebsfortfüh
rung sei nur dann gegeben, wenn 
alle wesentlichen Betriebsgrund
lagen verpachtet werden. Werden 
hingegen wesentliche Teile des Be
triebsvermögens veräußert – wie 
die von der KG betriebenen Filialen 
– würden lediglich die Einzelgegen

stände im Rahmen einer vermö
gensverwaltenden Tätigkeit ver
pachtet. Zum anderen könne die 
originär gewerbliche Tätigkeit auch 
wegen möglicherweise verdeckter 
stiller Reserven nicht zur Annahme 
eines wirtschaftlichen Geschäfts
betriebs führen. Hatte das Finanz
amt noch argumentiert, dass die 
stillen Reserven im Betriebsgrund
stück nicht unversteuert bleiben 
dürften, was wegen der Ertragsteu
erfreiheit der Klägerin bei einer 
Veräußerung ihrer KGBeteiligung 
zu befürchten sei, vermag der BFH 
eine Besteuerungslücke nicht zu 
erkennen. Gegen die Einschätzung 
des Finanzamts, die Beteiligungs
erträge müssten dem wirtschaft
lichen Geschäftsbetrieb so lange 
zugerechnet und besteuert werden, 
bis die während der gewerblichen 
Tätigkeit der KG gebildeten stillen 
Reserven des Betriebsvermögens 
aufgedeckt und der Besteuerung 
zugeführt worden seien, spreche 
folgender Vergleich: Auch eine ge
werblich tätige KG könne bei einer 
Betriebsaufgabe ihr im Betriebs
vermögen gehaltenes Grundstück 
zum Buchwert entnehmen und 
auf eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 
steuerbegünstigte Körperschaft 
übertragen, vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 4 
EStG. Durch das sogenannte Buch
wertprivileg sei eine Verlagerung 
stiller Reserven in den steuerfreien 
Bereich und damit die Erweiterung 
der wirtschaftlichen Grundlagen 
gemeinnütziger Institutionen ge
rade gesetzesimmanent und dürfe 
keine Steuerpflicht auslösen.   « « «
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bilAnz leSen und verStehen

Claus Koss: Bilanz lesen und verstehen. 
C.H. Beck, München 2016. ISBN 9783
406693441. 293 Seiten. 24,90 Euro.

» » »   Am Anfang seiner Beschäfti
gung mit dem Thema Buchführung 
und Bilanzierung stand die Note 5  
in der ersten Klausur im Studium, 
verrät der Steuerberater und Wirt
schaftsprüfer Prof. Dr. Claus Koss 
gleich zum Einstieg. Seitdem ha
be er Verständnis dafür, dass nicht 
jeder das Thema auf Anhieb ver
steht. Sein lesenswertes Fachbuch 
„Bilanz lesen und verstehen“ setzt 
insofern keine Vorkenntnisse vo
raus und soll einen Betrag dazu 
leisten, das Verständnis für finanz
wirtschaftliche Zahlen zu wecken. 
Der gelernte Journalist erklärt leicht 
verständlich Schritt für Schritt, wo
raus eine Bilanz besteht, wie sie 
aufgebaut ist, wie sich der Erfolg 
eines Unternehmens objektiv fest
stellen lässt, warum es bestimm
te Regeln für die Erfassung von 
Geschäftsvorfällen gibt und wel
che Information in welchem Rech
nungslegungsinstrument steckt. 
Ein vertiefendes Kapitel zu den 
Elementen des Jahresabschlus
ses enthält eine detaillierte Ge

brauchsanweisung für die Rech
nungslegung. 

Viele Beispiele, Muster und 
Tipps machen die Ausführungen 
anschaulich und nachvollziehbar. 
Dabei ist diese Neuerscheinung 
nicht ausschließlich auf Stiftun
gen ausgerichtet, wendet sich aber 
durchaus auch an deren Gremi
en, damit diese die richtigen Fra
gen stellen können. Für Stiftungen 
ist das Buch auch vor dem Hinter
grund der Frage interessant, wie 
sich anhand der Rechnungslegung 
die Eignung eines bestimmten In
vestments beurteilen lässt. Auch 
für Stiftungen mit Beteiligungen an 
nahe stehenden Unternehmen und 
mit personellen Überschneidungen 
lohnt sich der Blick: Gerade für Bei
räte von Unternehmen enthält es 
viele Anregungen, welche Fragen in 
der Bilanzsitzung gestellt werden 
sollten.   « « «

fördermittel AKquirieren

Mechthild Baumann: Fördermittel 
akquirieren. So schreiben Sie einen 
überzeugenden Antrag. Schäffer
Poeschel, Stuttgart 2016. ISBN 9783
791035970. 112 Seiten. 24,95 Euro. 

» » »   Wer selbst Fördermittel ak
quiriert, weiß, wie viele Förderan

träge abgelehnt werden. Ursachen 
dafür sind formale, aber auch in
haltliche Gründe. Doch wie verfasst 
man einen guten Förderantrag? Ei
nen Antrag, der Geldgeber über
zeugt und durchkommt? In ihrem 
Ratgeber „Fördermittel akquirie
ren“ fasst Dr. Mechthild Baumann 
in hoch konzentrierter Form ihre 
geballten Erfahrungen aus zwei 
Perspektiven zusammen – aus 
vielen selbst gestellten Anträgen, 
aber auch aus ihrer Sicht als Gut
achterin. 

Der hauptberuflichen Studien
leiterin an der Europäischen Aka
demie Berlin ist damit eine sehr 
erfrischende Publikation gelun
gen, die auf das Wesentliche fo
kussiert. Sie führt praxisnah Schritt 
für Schritt durch den Antragsauf
bau, zeigt, welche Hürden es zu 
überwinden gilt, und gibt wertvolle 
Tipps und Hilfestellungen. Neben 
Kenntnissen zu Projektplanung, 
Projektmanagement und zur Bud
getierung vermittelt der Ratgeber 
auch allgemeine Regeln zum kor
rekten und lesbaren Schreiben. Da
bei wird die eher trockene Materie 
mit vielen Beispielen aus der An
tragspraxis aufgelockert. Ein Crash
Kurs für Anträge auf den letzten 
Drücker hilft jenen, die eine Aus
schreibung erst kurzfristig entdeckt 
haben.   « « «

buchmarkt

Neuerscheinungen
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hAndbuch fundrAiSing

Michael Urselmann (Hg.): Handbuch 
Fundraising, Springer Gabler, Wiesbaden 
2016. 1. Auflage. ISBN 9783658
081904. 480 Seiten. 89,99 Euro.

» » »   Ob Fundraising bei Privat
personen, Unternehmen oder Stif
tungen: Das Handbuch Fundraising 
trägt den aktuellen Stand der wis
senschaftlichen Auseinanderset
zung mit dem  Thema Fundraising 
in Deutschland, der Schweiz und 
Österreich zusammen. Wie gewin
ne und binde ich Zeitspender? Wel
che Kommunikationsmaßnahmen 
eignen sich zur Spenderbindung? 
Wie ist die Psychologie des Spen
derverhaltens? Und wie gewinne 
ich abgewanderte Spender zurück? 
Die Erkenntnisse und Kennzah
len werden dabei praxisorientiert 
aufbereitet. Ausgewiesene Exper
ten, die sich sowohl wissenschaft
lich als auch praktisch mit zentra
len Fragen der Mittelbeschaffung 
auseinandersetzen, teilen ihr Wis
sen zu strategischen und operati
ven Fragen rund um das Fundrai
sing – bis hin zum Fundraising bei 
Förderstiftungen oder der Stiftung 
als Fundraisinginstrument. Weite
re Kapitel widmen sich u.a. dem 
Spendenmarkt, dem OnlineFund
raising und den Herausforderun
gen des Fundraisings für kirchliche 
Anliegen. Der Herausgeber Prof. 
Dr. Michael Urselmann ist Profes

sor für Sozialmanagement mit dem 
Forschungsschwerpunkt Fundrai
sing an der Technischen Hochschu
le Köln. Daneben berät er als freier 
Berater in allen Fragen des Fundrai
sings.   « « «

KurSbuch Stiftungen:   
förder ProjeKte wirKungS-
orientiert geStAlten 

Phineo (Hg.): Kursbuch Stiftungen. 
Förderprojekte wirkungsorientiert 
gestalten. 1. Auflage. Berlin 2016. ISBN 
9783981800098. 114 Seiten. Kostenlos 
unter www.phineo.org/publikationen.

» » »   Drei Jahre nach dem erfolg
reichen Kursbuch Wirkung –  einer 
praktischen Einführung in das 
 Thema Wirkungsorientierung für 
Projekte, Programme und Organi
sationen – ist nun das kostenfreie 
Kursbuch Stiftungen  erschienen, 
das anhand der „PhineoWirkungs
logik“ zeigt, wie Förderprojekte 
von Stiftungen wirkungsorientiert 
gestaltet werden können. 

Das Handbuch richtet sich mit 
vielen praktischen Tipps vor allem 
an Förderstiftungen, Bürgerstif
tungen und andere  Geldgebende. 
Es beschreibt in elf Schritten, wie 
Wirkung geplant, umgesetzt und 
 verbessert werden kann. Ein wich
tiger erster Schritt ist demnach, 
dass Wirkungsorientierung bereits 
in der Strategie einer Förderstif
tung mit bedacht und daraus die 
Förder strategie entwickelt wird. 

 Passende Förderpartner zu finden, 
Förderpartnerschaften wirkungs
orientiert zu gestalten und aus Feh
lern zu lernen sind weitere Schritte, 
die erklärt werden. Diejenigen, die 
über die Vergabe von Fördermitteln 
entscheiden, finden in der Publika
tion Tipps, Checklisten und Grund
regeln, die für eine wirkungsorien
tierte Stiftungsarbeit beachtet wer
den sollten. 

Allerdings bietet das Kursbuch 
Wirkung keine Blaupause für die 
vielfältige Förderpraxis von Stif
tungen. Offen bleibt zum Beispiel: 
Was bedeutet Wirkungsorientie
rung für mildtätige Stiftungen? 
Welche niedrig schwelligen Mög
lichkeiten gibt es für sehr kleine 
Förderstiftungen? Wie gehen Trä
gerstiftungen mit dem Thema um? 
Hier braucht es den fachlichen 
Austausch der Stiftungen unter
einander und die Möglichkeit, von 
den unterschiedlichen praktischen 
Herangehensweisen zu lernen und 
diese zu verbreiten.

Das frei verfügbare Kursbuch 
Stiftungen ist in Kooperation mit 
der Bertelsmann Stiftung, dem 
Bundesverband Deutscher Stiftun
gen, der Haniel Stiftung, dem Stif
terverband und der Wübben Stif
tung erschienen. « « «
juliAne meTzner  |  wiSSenSchaftliche 
referentin im bundeSverband 
deutScher Stiftungen
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rechnungSlegung und Prüfung 
von Stiftungen

Reinhard Berndt, Frank Nordhoff: 
Rechnungslegung und Prüfung von 
Stiftungen. C.H. Beck, München 
2016. 2. Auflage. ISBN 9783406
689239. 336 Seiten. 89,00 Euro.

» » »   Die Praktiker Dr. Reinhard 
Berndt, Wirtschaftsprüfer, und 
Frank Nordhoff, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater und Rechtsanwalt, 
sind erfahrene Experten auf dem 
Gebiet der Rechnungslegung und 
Prüfung von Stiftungen. Ihr 2016 
erschienenes Werk bietet nun für 
alle Formen von Stiftungen eine 
umfassende Darstellung aller The
men rund um die Rechnungslegung 
– von den Grundlagen des Stif
tungsrechts über steuerrechtliche 
Vorschriften mit Auswirkung auf die 
Rechnungslegung bis hin zur Publi
zität von Stiftungen.

Problemorientiert und praxis
gerecht behandelt wird sowohl 

die EinnahmenAusgabenRech
nung mit Vermögensübersicht als 
auch der kaufmännische Jahres
abschluss. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf den Besonderheiten 
von Stiftungen unter Berücksichti
gung steuer und stiftungsrechtli
cher Implikationen. Daneben sind 
die verschiedenen Prüfungsinstan
zen und ihre jeweilige Vorgehens
weise dargestellt. Auch zahlreiche 
teilweise spezielle Einzelthemen, 
wie z.B. Besonderheiten der Rech
nungslegung von Krankenhäusern 
in der Rechtsform der Stiftung, er
läutert das Werk fundiert und pra
xisnah.   « « «

Anzeige
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 hinWeise 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
geben die Meinung der Verfasser, nicht 
unbedingt die des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen wieder. 
 
Mitglieder des Bundesverbandes Deut
scher Stiftungen erhalten das Magazin im 
Rahmen der Mitgliedschaft kostenfrei.

 bildnAchWeis 

Soweit nicht auf den jeweiligen Seiten 
anders ausgewiesen, liegen die Bildrechte 
bei den im Beitrag genannten Personen 
oder Institutionen. 

Illustrationen im Schwerpunkt (Cover,  
S. 3, S. 10–35): Lisa Tegtmeier (www.lisa-
tegtmeier.de) 

Die nächste Ausgabe erscheint 
am 30. März 2017.

Bei der Vermögensanlage müs
sen die Verantwortlichen ge
meinnütziger Stiftungen einen 
Spagat hinbekommen, der in 
den vergangenen Jahren immer 
schwieriger geworden ist: Einer
seits gilt es, das Stiftungska
pital in seinem Bestand unge
schmälert zu erhalten, und an
dererseits müssen angemesse
ne Erträge für die Erfüllung des 
Stiftungszwecks erwirtschaftet 
werden. Viele Stiftungen den
ken zunehmend darüber nach, 
wie sie mit ihrer Kapitalanlage 
neben dem finanziellen Ertrag 

zusätzliche positive  Wirkungen 
erzielen können. Im Fokus der 
kommenden StiftungsWelt ste
hen daher insbesondere die 
Themen Impact Investing und 
Nachhaltigkeit. Die Beiträge 
bieten Anregungen, wie Stiftun
gen ihre Kapitalanlage in der 
aktuellen Situation klug planen 
können. Zahlreiche Praxisbei
spiele geben Einblicke, wie Stif
tungen den Herausforderungen 
der Niedrig bzw. Nullzinsphase 
konstruktiv begegnen, und sol
len zum Erfahrungsaustausch 
beitragen.

Mit vier Ausgaben im Jahr bietet die StiftungsWelt Informationen 
rund um das Stiftungswesen. Das Magazin richtet sich an die Mit
glieder des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, an Entscheider 
und Führungskräfte in Stiftungen, Stifter und Stiftungsberater sowie 
an Abonnenten und Multiplikatoren aus Politik und Gesellschaft.

Die nächsten Schwerpunktthemen:
» StiftungsWelt 012017: Vermögensanlage
» StiftungsWelt 022017: Stadtnatur
» StiftungsWelt 032017: Internationales
» StiftungsWelt 042017: Impulsgeber 

Sie haben Ideen und Themenvorschläge für Artikel oder Beiträge für 
einzelne Rubriken? Wir freuen uns über Anregungen und  Exposés! 
Pressemitteilungen senden Sie bitte direkt an den Themenpool für 
alle Verbandsmedien unter  redakteure@stiftungen.org. Bei mehr 
als 5.300 EMails im Jahr 2015 wählte die Redaktion pro Werktag 
aus 21 potenziellen Themen aus.

Weitere Informationen und Termine 
www.stiftungen.org/stiftungswelt  |  www.stiftungen.org/newsletter 
www.facebook.com/bundesverband  |  @stiftungstweet
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Im Einsatz gegen Kinderdemenz

dr. FrAnK husemAnn  
gelernter Bankkaufmann, 
promovierter Wirtschafts
wissenschaftler und in 
verschiedenen Management
funktionen tätig, gründete 
2002 in Hamburg die 
NCLStiftung gegen Kinder
demenz. Verursacht durch 
einen genetischen Defekt 
sterben bei dieser seltenen, 
bislang unheilbaren 
Stoffwechselerkrankung 
sukzessive Nervenzellen 
ab. Dies führt zu Erblindung, 
geistiger und körperlicher 
Degeneration sowie zum Tod 
im Alter von etwa 30 Jahren. 
Die NCLStiftung initiiert 
Grundlagen und präklini
sche Forschung durch die 
Vergabe von Stipendien und 
Forschungspreise. Darüber 
hinaus werden wissenschaft
liche Kongresse organisiert, 
um weiteres Knowhow über 
Kinderdemenz aufzubauen, 
Kinder und Augenärzte ge
schult und die Öffentlichkeit 
informiert. Für sein Engage
ment hat Husemann 2015 
das Bundesverdienstkreuz 
erhalten.

Weitere Informationen  
frank.husemann@ 
ncl-stiftung.de 
www.ncl-stiftung.de
 

Nachgefragt: Dr. Frank Husemann

StiftungsWelt: Wie kamen Sie zum 
Thema Ihrer Stiftungsarbeit?
Dr. Frank Husemann: Ausschlagge
bend war meine persönliche Be
troffenheit durch die Diagnose von 
Kinderdemenz (NCL) bei meinem 
eigenen Sohn im Jahre 2002. Hinzu 
kamen das Ausmaß und der zeitli
che Verlauf der Krankheit sowie die 
Ohnmacht der Betroffenen, Ärzte 
und Experten.

Sie haben mit einem Grundstock 
von 50.000 Euro die NCL-Stiftung 
gegründet, um die medizinische 
Forschung zu fördern. Warum?
Hierfür sprach und spricht eine Rei
he von Gründen, u.a. der Umfang 
und Anreiz öffentlich oder phar
mazeutisch geförderter Forschung. 
Denn wie fast alle seltenen Erkran
kungen leidet auch Kinderdemenz 
an mangelnder Unterstützung auf
grund geringer Fallzahlen, unzurei
chender Publizität und fehlender 
Profitabilität für pharmazeutische 
Firmen. Hier bedarf es privaten En
gagements. Auch die Notwendig
keit an den Ursachen anzusetzen 
und nicht nur zu lernen, mit den 
Konsequenzen einer Krankheit um
zugehen, machen therapeutisch 
ausgerichtete Forschung zwingend 
nötig. 

Welche Erfolge haben Sie 
 seitdem erzielt? 
Die Stiftung möchte auf interna
tionaler Ebene Wissen schaffen, 
bündeln und verfügbar machen. 
Forschung wird initial angescho
ben, um weitere Forschungsar
beiten auszulösen, bis der Staf
felstab an entsprechend speziali
sierte Pharmahersteller übergeben 
werden kann, die das Schiff dann 

– aus eigenem Interesse – erfolg
reich in den Hafen segeln werden. 
Fundraising kann dabei nur Mittel 
zum Zweck sein. Auch die Informa
tion von Ärzten und Öffentlichkeit, 
so wichtig sie zum heutigen Zeit
punkt auch ist, unterstützet einzig 
das Forschungsprimat. Auf allen 
Gebieten konnte bis heute sehr 
viel erreicht werden. Die etwa 30 
Forschungsprojekte, die seit Grün
dung auf den Weg gebracht wur
den, haben sicher einen Beitrag 
dazu leisten können, dass heute 
erste präklinische Studienarbeiten 
laufen.

Inwieweit hat Ihnen die Stiftungs-
arbeit auch dabei geholfen,  Ihre 
persönliche Herausforderung als 
Vater eines an NCL erkrankten 
 Kindes zu bewältigen?
Dabei hilft Ihnen schlussendlich 
niemand. Man muss lernen los
zulassen. Das fällt vielen Eltern 
schon schwer, wenn sie ihr Kind 
gesund ihres Weges ziehen las
sen dürfen. Einen Menschen, der 
selbst nie loslassen können wird, 
auf dem Weg in den Tod zu gelei
ten, ist noch mal eine ganz andere 
Dimension. Die Stiftungsarbeit ver
mag hier wenig zu leisten. Sie kann 
sicher zukünftigen Generationen 
berechtigt Hoffnung geben. So wie 
auch ich in den ersten Jahren auf 
rasche Forschungserfolge gehofft 
habe. Für meinen eigenen Sohn 
aber ist seit Jahren jeder zukünfti
ge Erfolg viel zu spät.

Was motiviert Sie, die  Arbeit wei-
ter voranzutreiben? 
Die Machbarkeit, eine Therapie zu 
finden, die zerstörerische Dimensi
on dieser Krankheit für ganze Fami

lien sowie der Umstand, dass das 
Ziel noch nicht erreicht ist. 

Sie sind auf flexible  Arbeitszeiten 
im Job angewiesen. Welche 
 Erfahrungen haben Sie gemacht?
Mein Engagement für die Stiftung 
ist ehrenamtlich. Hierbei ist zeit
liche Flexibilität erforderlich, aber 
auch durchaus möglich. Im Job 
sieht das anders aus. Auch hier ist 
zeitliche Flexibilität zwingend nö
tig, da man mit der bis zu 24stün
digen Betreuung des eigenen Kin
des an 365 Tagen im Jahr bei viel 
zu geringer Unterstützung von 
staatlicher Seite (mindestens bis 
zum 18. Lebensjahr) einfach mehr 
Dinge unter einen Hut bekommen 
muss als die meisten anderen 
Menschen. Da kommt jedes Ar
beitszeitmodell an seine Grenzen. 
Hier bedarf es individueller Lösun
gen, die im Einzelfall auf Machbar
keit für beide Seiten zu diskutie
ren sind.

Können Sie aus den Erfahrungen 
der letzten 15 Jahre Empfehlungen 
für andere Stiftungen ableiten?
Ich bin überzeugt davon, dass the
rapeutische Forschung, insbeson
dere auf dem Gebiet der seltenen 
Erkrankungen, mit Unterstützung 
oder, noch besser, Führung neutra
ler Einrichtungen, wie die NCLStif
tung, nötiger ist denn je. Hiervon 
gibt es immer noch viel zu wenig. 
Gezielte Kooperationen, auch mit 
großen, etablierten Stiftungen und 
Firmen, wären hier ein spürbares 
Plus. Ich glaube, dass davon alle 
profitieren werden. Am langen En
de die Betroffenen. Denn um sie, 
und nur um sie, geht es.
 interview: Kro
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